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Teil, S. 25 - 59) bzw. des Tatbestandsaus
schlusses (bei den §§ 324, 326 StGB -
Gewässerverunreinigung und Abfallbe
seitigung; S. 60 - 66) sowie den Spezial
komplex belastender Verwaltungsakte 
(gemeint ist damit primär die Bedeutung 
rechtswidriger Auflagen und Weisungen 
für das Strafrecht; S. 67 - 79). Im Vorder
grund der Betrachtung steht dabei die 
Frage, wie sich die Rechtswidrigkeit ei
ner Verwaltungsentscheidung auf die 
Strafbarkeit des Täters auswirkt, der im 
Rahmen des ihm behördlich Erlaubten 
handelt. Die herrschende Meinung stellt 
sowohl bei belastenden wie begünsti
genden Verwaltungsakten darauf ab, ob 
diese als wirksam oder nichtig anzuse
hen sind, während es ihr auf die inhaltli
che Frage der Rechtswidrigkeit oder Feh
lerhaftigkeit der Verwaltungsentschei
dung nicht ankommt. Entscheidend ist 
also nach der herrschenden Meinung nur 
die verwaltungsrechtliche Bestandskraft 
der Verwaltungsentscheidung, nicht aber 
deren materielle Richtigkeit. Offensicht
liche Ungerechtigkeiten dieser Position -
auch derjenige, der sich eine Genehmi
gung erschlichen, diese durch Drohung, 
Bestechung oder in sonstigem kollusi
ven Zusammenwirken mit Amtsträgern 
erlangt hat, kann sich strafrechtlich auf 
die Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 
berufen - werden dadurch zu korrigieren 
versucht, daß die Berufung auf eine Ge
nehmigung dort ausscheiden soll, wo 
sich dies als "rechtsmißbräuchlich" dar
stellt. Schmitz stellt dieser Auffassung 
die These entgegen: "Grundsätzlich stel
len nur rechtmäßige Genehmigungen ei
nen Rechtfertigungsgrund dar, weil nur 
so ein angemessener Rechtsgüterschutz 
möglich ist" (S. 30). Diese These hält er 
auch mit Art. 103 Abs. 2 GG, ferner dem 
Gedanken der Einheit der Rechtsord
nung und dem des Vertrauensgrundsat
zes - den die herrschende, Meinung zur 
Begründung ihrer Position betonen -
grundsätzlich für vereinbar. Im Ergebnis 
kommt er damit letztlich zu einem vom 
Verwaltungsrecht abgekoppelten, eigen
ständigen strafrechtlichen Rechtswidrig
keitsbegriff, der auf den materiellen 
Rechtsgüterschutz abstellt. 

Im 5. Teil (S. 82 - 118) wird dann die 
Problematik der behördlichen Duldung 
differenziert behandelt. Hierbei stellt sich 
aus strafrechtlicher Sicht die Frage, ob 
ein Nichteingreifen der Behörde tatbe
standsausschließende oderrechtfertigen
de Wirkung haben kann. Die herrschende 
Meinung verneint dies grundsätzlich und 
erkennt allenfalls bei schwebenden Ge
nehmigungsverfahren die bewußte Dul
dung als stillschweigend erteilte vorläu
fige Gestattung an oder berücksichtigt 
diese als Ursache eines auf Seiten des 
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Betroffenen ggf, entstehenden Verbots
irrtums. Schmitz behandelt die Frage der 
Duldung dagegen parallel zu der der 
Genehmigung: Die rechtmäßige Duldung 
führt nach seiner Vorstellung dann, wenn 
die Behörde Kenntnis von dem ordnungs
rechtlich erheblichen Zustand und der 
Emittent Kenntnis von der Duldung hat, 
zu einem strafrechtlichen Rechtferti
gungsgrund (S. 116 - 118). 

Im 6. Teil werden die strafrechtlichen 
Konsequenzen verwaltungsrechtlicher 
Rechtsbehelfe untersucht. Es geht dem 
Verfasser dabei um die Frage, welche 
strafrechtlichen Konsequenzen es hat, 
wenn einem Anlagenbetreiber durch be-:

hördliche Verfügung die durch seinen 
Betrieb verursachte Emission untersagt 
wird und er dagegen verwaltungsrechtli
che Rechtsmittel einlegt (S. 119). Schmitz 
kommt hier zu dem Ergebnis, - daß die 
Aufhebung allein noch nicht die Straf
barkeit begründe, vielmehr schwebende 
Widerspruchsverfahren als Duldung auf
zufassen seien. Allerdings binde die recht
mäßig ergangene, sofort vollziehbare Un
tersagung den Betroffenen regelmäßig, 
verstößt er gegen sie, mache er sich straf
bar. Das gelte nur dann nicht, wenn es 

-· ihm gelinge, die aufschiebende Wirkung
verwaltungsrechtlich wiederherzustellen
(S. 140).

Fragt man nach den konkreten um
weltstrafrechtlichen Konsequenzen der 
Untersuchungsergebnisse von Schmitz, 
so ergibt sich ein heterogenes Bild: Wäh
rend bei rechtswidrigen Gestattungen 
unter Zugrundelegung seiner Konsequen
zen eine tendenzielle Strafverschärfung 
eintritt, sind die Ergebnisse bei rechts
widrigen Auflagen und insbesondere bei 
Duldungen - was Schmtz nicht verkennt 
- eher "umweltnutzerfreundlich" als um
weltschutzfördernd (S. 144).

In den jeweiligen Teilen werden an 
deren Ende, wie auch im · 7. Teil noch 
einmal insgesamt (S. 141 - 144), die Er
gebnisse der Untersuchung zusammen
gefaßt, was dem Leser eine knappe Ori
entierung ermöglicht. Hierzu tragen auch 
die verschiedenen vom Verfasser gebil
deten Beispielsfälle sowie mehrere an
schauliche Diagramme bei. 

C. Würdigung

Das Verdienst der gut verständlichen,
knapp und doch präzise argumentieren
den Arbeit liegt darin, verschiedene, an
dernorts überwiegend getrennt behan
delte Aspekte der Verwaltungsakzesso
rietät (speziell Genehmigung, Duldung 
und verwaltungsrechtliches Rechtsmit
telverfahren) unter Einbeziehung der 
verschiedenen neueren Stellungnahmen 
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aus dem Schrifttum, speziell im Gefolge 
des 57. DJT, zusammengefaßt und eigen
ständig gewürdigt zu haben. Aus straf
rechtsdogmatischer Sicht eröffnet die 
Arbeit dabei - besonders bei den in der 
Wissenschaft noch nicht so aufgearbei
teten Themen der Duldung und des ver
waltungsrechtlichen Rechtsmittelverfah
rens - neue Einsichten für die weitere 
Diskussion. Seine Untersuchungsergeb..: 
nisse, die in der grundsätzlichen· Be
jahung von Verwaltungsakzessorietät bei 
gleichzeitiger Ablehnung einer als "skla
visch" empfundenen Verwaltungsakts
akzessorietät liegen, stehen in Überein
stimmung mit einer im Schrifttum vor
dringenden Position2, die auf die materi
elle Rechtmäßigkeit der Verwaltungsent
scheidung abstellen will. 

Ob mit dieser Position der "Stein der 
Weisen" für ein effektiveres Umwelt
strafrecht gefunden wurde, ist allerdings 
zweifelhaft. Die Gründe, die die herr
schende Meinung dazu veranlassen, nicht 
auf die materielle Rechtswidrigkeit von 
Verwaltungsakten, sondern auf deren 
Wirksamkeit abzustellen, scheinen mir 
nicht entkräftet zu sein. Bei der auf eine 
materielle Rechtswidrigkeit abstellenden 
Konzeption ergäbe sich nämlich die 
rechtssystematisch wie rechtspolitisch 
abzulehnende Konsequenz, daß das Straf
recht teilweise (nämlich dort, wo Verhal
ten kriminalisiert würde, das auf wirksa
men Genehmigungen basiert) eine Vor:: 

reiterrolle im Umweltschutz überneh
men würde und nicht - was es aber stets 
sein muß - nur ultima ratio der Rechtspo
litik wäre. Solange die Umweltverwal
tung nicht primär ökologischen Zielen 
verpflichtet ist, ja sogar von "Verfilzun
gen zwischen Verwaltungs�ehörden und 
Privatwirtschaft sowie von sachfremden 
Rücksichtnahmen"3 auszugehen ist, kann
ein effektiver strafrechtlicher Zugriff 
nicht möglich sein, ohne zu unerträgli
chen strafrechtsimmanenten Widersprü
chen zu kommen. Das geltende, mit sei
ntn zentralen Zugriffsmustern aus dem 
19. Jahrhundert stammende Strafrecht
ist bei der Erfassung und individuellen
Zurechnung "moderner" Konflikte/Pro
bleme - wie dies im besonderen Maße die
Beeinträchtigung dernatürlichen Lebens
grundlagen darstellt - schlicht überfor
dert. Das gilt namentlich für die. straf
rechtliche Erfassung von Handlungen,
die sich wegen deren naturwissenschaft
licher (Stichwort: Problem der strafrecht
lichen Kausalität bei Summations- und
Kumulationseffekten) oder politisch-so
zialer Komplexität (Stichworte: Anwach
sen desLeistungsstaates, Verrechtlichung

2 Vgl: hierzu nur Schall NJW 1990, S. 1267. 

3 Breuer NJW 1988, S. 2073. 
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derLebenswelt) nitht.}nehr ei�deutig
einzelnen Individuen zurechnen lassen. 
Ivlit denfStrafrechtJassen sich politische 
Grundentscheidungin des Gesetz'gebers 

: · nicht revidieren, ohne daß man. imvet
zichtba�e strafrechtliche Grundprinzipi-

- en (Stichwort: D11s, Strafgesetzbuch als
Magna Charta des Verbrechers). aUS"-

- höhlt.Eiri'eAbkoppelung des strafrecht
l ichen vom verwaltungsrechtlichen
·Rechtswidrigkeitsb�griff müßte-'.Worauf

. 'verschiedentlich hingewiesenwurde· �
deshalb zu unerträglichen Anünomien
undAporien4 führen. FürdiePraxis wfir:.

.de �as bedeuten, daß der Strafrichter
zum "obersten· Richter" . über den - Um
weltschutz einschließlich der Beurtei
lung. des Verwaltungshahdetns würde.

_ Und schließlich ist nicht auszuschließen,
daß bei dieser Konzeption··_ alle "' oder

_ jedenfalls viele der - Umständeidie heut:.
zutage als Probleme desobjektiven Tat
bestandes oder der Rechtswidrigkeit er
scheinen, bei der Prüfung · der inneren 
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Tatseite alsProbleme•des Vorsatzes und 
des Dnrechtsbewußtseins wiederaufle-
-ben würden.

Eiri weiteres, indirektes Verdienst der
Untersuchung von Schmitz liegt deshalb
darin, Anlaß zu geb�n,grnndlegend nach
den Möglichkeiten und Grenzendes straf
rechtlichenUrriweltschutzes zu frageri,
eine Fragestellung, die bei Schmitz deut
lichin den Hintergrund tritt. Eine solche
grundlegende. Betrachtung müßte dabei
in Rechnung stellen, daß sowohl ein vom
Verwaltungsfo:ht··•·_alJge�oppelt_es .Straf
recht überfordert vväre, als•�uchefo

_
rein

. verwahungsakzessorische� Strafrecht�ei
umweltve.rwaltungsrechtlichen.-Vorga
ben, nach denen die "Bewirtschaftung"
derU m welt vor deren Schutzangesiedelt
ist, einpapiertiger bleiben_muß. Mit an
deren Worten: Mit _oder ohne Verwal- -
tungsäkzessorietär-stheint - das Umwelt
strafre�ht _nicht zu•· funktionieren. Aus
diesem Dilemma--_ k�nn .. nur ein grund
sätzliches Umdenken helfen. Deshalb ist

zu fragen, obdas Umweltstrafrechfzum 
Zwecke eines besseren und effektiveren 
Umweltschutzes -- so p'aradox das·aiich 
auf den ersten Blickerscheinen m_ag -aus 
dem StGB zu streichen5 und statt dessen 
nach alternativen Sanktionen6 zu suchen 
ist. 

STEPHAN- BARTON 

4 VgL Schünemann wistra 1986, S. 238,derdanach 
fragt, was Sich ergeben würde, "wenn ein Bürger 
gegen eine behördlich patentierte Gewässerbe
nutzung Nothilfe üben" würde. 

5 Ffü�Ine "etsatzlos_e Streichung" der"Strafgesetze 
g�gen pie Um\1/elt"sprichtsich Backes für den 
Fall aus; daß derÖesetzgeber auf de�'Umwelt
sektot daSVerhältnis Strafrecht - Verwaltungs
recht nicht neu bestimmt; vgl. Backes, in: Baden-

- Württembergische Strafverteidiger e.V. (Hrsg.), 
12. Strafveiteidigertag; 1988, S. 153/164. 

6 Hier ist speziell an das Ordnungswidrigkeiten
recht zu denken; vgl. dazu Seelmann NJW 1990, 
S. 1262. 
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